
Pensionskassen  –  Die Verantwortung wächst
Von RA Joachim Schwind, 

Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG

Die Alterssicherungssysteme in
Deutschland befinden sich im Umbau.
Schon heute zeichnet sich ab, dass das
Leistungsniveau der gesetzlichen Ren-
tenversicherung schrittweise auf eine so-
lidarisch finanzierte Grundsicherung zu-
rückgeführt werden muss. Mit Verab-
schiedung des Altersvermögensgesetzes
(AVmG) und des Hüttenknappschaftli-
chen Zusatzversicherungs-Neuregelungs-
Gesetzes (HZvNG) hat der Gesetzgeber
die Rahmenbedingungen für die betriebli-
che Altersversorgung deutlich verbessert
und insbesondere die Rechte der Arbeit-
nehmer deutlich gestärkt. 

Der Anspruch auf betriebliche Altersver-
sorgung durch eine (förderfähige) Ent-
geltumwandlung und die sofortige Un-
verfallbarkeit der hieraus resultierenden
Anwartschaften sowie der Einbezug von
Arbeitnehmerbeiträgen sind die heraus-
ragenden Meilensteine der Weiterent-
wicklung der arbeitsrechtlichen Rahmen-
bedingungen der betrieblichen Altersver-
sorgung. Der Gesetzgeber hat sich dabei
für die vorrangige Förderung der externen
kapitalgedeckten Durchführungswege der
betrieblichen Altersversorgung entschie-
den. Dies ist in Anbetracht der demogra-
phischen Herausforderungen ein weg-
weisender Schritt. Denn mit dem Rück-
gang der Zahl der Erwerbstätigen im Ver-
hältnis zu den Rentenbeziehern muß die
Alterssicherung in zunehmendem Um-
fang auf Kapitaldeckung umgestellt wer-
den, um künftige Generationen durch ei-
nen entsprechenden Aufbau eines Alters-
vorsorgevermögens zu entlasten.  

Der Erfolg der Reform wird daran gemes-
sen werden, ob es durch die verbesser-
ten Rahmenbedingungen zu einer flä-
chendeckenden Verbreitung der betriebli-
chen Altersversorgung innerhalb der
nächsten Jahre kommen wird. Denn der

zusätzlichen kapitalgedeckten Altersver-
sorgung kommt wegen der beschlosse-
nen Absenkung des Leistungsniveaus der
gesetzlichen Rentenversicherung zu-
nehmend eine ersetzende und nicht wie
bislang eine ergänzende Funktion zu. 

Ein schrittweises Abschmelzen des Ver-
sorgungsniveaus in der ersten Säule be-
deutet, dass nicht nur die Ausweitung des
Verbreitungsgrades, sondern insbeson-
dere auch der Versorgungscharakter der
Leistungen in der zweiten Säule künftig
von besonderer sozialpolitischer Bedeu-
tung sein wird. Dies gilt zumindest in dem
Umfang, wie diese zum Aufbau einer (er-
setzenden) Grundsicherung der Arbeit-
nehmer mit einbezogen und steuerlich
gefördert werden. Die Wahrnehmung von
individuellen Chancen und Risiken am
Kapitalmarkt, für welche die jeweils indi-
viduelle Spar- und Risikobereitschaft des
Einzelnen entscheidend ist, sollte vor die-
sem Hintergrund über die entsprechen-
den Produkte der dritten Säule erfolgen.
Dies dient nicht nur der Unterscheidung
von individuellen Sparvorgängen und der
kollektiven Risikoabsicherung. Es besteht
anderenfalls zudem die Gefahr, dass bei
einem Eintritt der biometrischen Risiken
(Alter, Tod, Invalidität) Arbeitnehmer und
Arbeitgeber diese auf kollektiver Ebene
über höhere Beiträge, z.B. zur gesetzli-
chen Rentenversicherung, (nochmals)
ausgleichen müssen. 



Kernelement der betrieblichen Altersver-
sorgung ist die Absicherung von Arbeit-
nehmern und deren Hinterbliebenen ge-
gen die biometrischen Risiken durch le-
benslange Rentenleistungen auf Basis
kollektiver Finanzierungsverfahren. Eine
extern kapitalgedeckte Finanzierung ist
zudem Voraussetzung für eine steuerli-
che Förderfähigkeit nach § 10 a EStG
und Abschnitt XI EStG. 

Die sozialpolitisch neue Bewertung der
künftigen Funktion der externen kapital-
gedeckten betrieblichen Altersversorgung

im Gesamtsystem der Alterssicherung
sowie die begleitende Verbesserung der
steuerlichen Rahmenbedingungen, ins-
besondere die steuerfreie Dotierungs-
möglichkeit nach § 3 Nr. 63 EStG wäh-
rend der Finanzierungsphase, haben zu
einer deutlichen Renaissance des
Durchführungsweges Pensionskasse
geführt.

Die Pensionskassen sind der bedeutend-
ste Weg der externen kapitalgedeckten
betrieblichen Altersversorgung. 
Die Pensionskassen haben in 2001 und
2002 ihre Stellung im System der betrieb-
lichen Altersversorgung deutlich verstärkt.
Was sind die Gründe für den wachsen-
den Erfolg der Pensionskassen und de-
ren steigenden Verbreitungsgrad ? 

Viele traditionelle Firmenpensionskassen,
wie z.B. die Pensionskassen von BASF,
Bayer oder Hoechst, aber auch überbe-
triebliche Einrichtungen, wie der BVV,
haben ihre Ursprünge bereits im 19.
Jahrhundert. Pensionskassen haben da-
mit eine über hundertjährige Erfahrung in
der Durchführung von kapitalgedeckter
betrieblicher Altersversorgung.

Das Leistungsangebot der traditionellen
Pensionskassen beinhaltet lebenslange
Rentenleistungen, Hinterbliebenenver-
sorgung und Invaliditätsschutz auf Basis
von Uni-Sex-Tarifen. Es entspricht damit
heute wie in der Vergangenheit den Be-
dürfnissen der Arbeitnehmer und deren
Angehörigen nach einer Absicherung der
biometrischen Risiken. Denn der einge-
leitete Umbau der staatlichen Alterssiche-
rungssysteme erfordert eine dem Risiko-
schutz in der ersten Säule vergleichbare
Alterssicherung in der zweiten Säule. Ein
solcher Schutz wird daher zunehmend
von sozialpolitischer Bedeutung werden.

Durch ihre Betriebsnähe zeichnen sich
die Firmenpensionskassen durch hohe
Transparenz, vergleichsweise niedrige
Verwaltungskosten, attraktive Leistungen
und die Mitwirkungsmöglichkeiten sowohl
der Arbeitgeber als auch der versicherten
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Arbeitnehmer in den Vertretungsorganen
der Pensionskassen aus. Abschluss- und
Provisionsaufwendungen werden nicht
geleistet und verteilungsfähige Über-
schüsse werden ausschließlich für die
versicherten Arbeitnehmer verwendet.

Die Verbesserungen der steuerlichen
Rahmenbedingungen haben bewirkt,
dass bestehende Systeme der betriebli-
chen Altersversorgung nicht einge-
schränkt, sondern ausgebaut bzw. auf
eine externe kapitalgedeckte Finanzie-
rung über eine Pensionskasse umgestellt
worden sind.

Die betriebliche Altersversorgung ist zu-
dem in nahezu allen Branchen zum Inhalt
von Tarifverhandlungen geworden. Hier-
zu hat entscheidend der durch das AVmG
eingeführte Anspruch des Arbeitnehmers
auf eine betriebliche Altersversorgung
durch Entgeltumwandlung beigetragen. In
zahlreichen Tarifbereichen sind bereits
Tarifverträge über eine betriebliche Al-
tersversorgung abgeschlossen worden.
Dies ist ein entscheidender Beitrag zu
einer flächendeckenden Verbreitung der
betrieblichen Altersversorgung. 

Für mehrere Branchen, wie z.B. im Groß-
und Außenhandel, der Ernährungsindu-
strie, der Süßwarenindustrie, der Milch-
wirtschaft, wurde die Umsetzung der tarif-
lichen Altersversorgung vorrangig über
den Durchführungsweg Pensionskasse
vereinbart. Soweit auf Grund der tarifver-
traglichen Regelungen von den Tarifver-
tragspartnern der Durchführungsweg für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer offen ge-
lassen worden ist, so haben sich diese
auf betrieblicher Ebene in einer Vielzahl
von Fällen für die Umsetzung über eine
Pensionskasse entschieden. Entschei-
dendes Momentum hierfür ist die bereits
oben aufgezeigte Vorteilhaftigkeit des
Durchführungsweges sowohl für die Ar-
beitgeber als auch für die Arbeitnehmer.
Insbesondere die einfache Handhabbar-
keit und die langjährige Erfahrung bei der
Umsetzung von Modellen der betriebli-
chen Altersversorgung dürfte für die Ar-

beitgeber ein maßgebliches Entschei-
dungskriterium gewesen sein. Für die
Arbeitnehmer zeichnet sich die Pensions-
kasse gegenüber anderen Durchfüh-
rungswegen grds. durch kalkulierbare
Leistungen im Versorgungsfall auf Basis
einer beitragsorientierten Leistungszusa-
ge aus.

Die hohe Akzeptanz des Durchführungs-
weges Pensionskasse bei Arbeitgebern
und Arbeitnehmern sowie die verbesser-
ten steuerlichen Rahmenbedingungen
haben vor dem Hintergrund des erwarte-
ten Ausbaus der zweiten Säule als zu
einem „bedeutenden Markt für Altersver-
sorgung“ dazu geführt, dass neben den
bisher bestehenden Firmenpensionskas-
sen ein neuer Typus von Pensionskasse
entstanden ist. Diese neuen Einrichtun-
gen werden in aller Regel in der Rechts-
form der Aktiengesellschaft mit Gewin-
nerzielungsabsicht betrieben. Die tradi-
tionellen Firmenpensionskassen sind da-
gegen (bisher) ausschließlich in der
Rechtsform des Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit organisiert. 

Mit dem neuen Typus von Pensionskas-
sen, die ganz überwiegend von Lebens-
versicherungsunternehmen, aber auch
von Finanzinstituten gegründet worden
sind, haben zugleich neue Produkte, wie
z.B. die fondsgebundene Lebensversi-
cherung, welche zuvor auch von der Auf-
sicht ausschließlich der dritten Säule zu-
geordnet worden war, Einzug in die be-
triebliche Altersversorgung gehalten. Die
neuen Leistungsangebote zeichnen sich
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durch die bisher für die dritte Säule typi-
sche Möglichkeit der mehr individuellen
Produktgestaltung aus.

Im Kalenderjahr 2002 sind von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BAFin) bislang (Stand: 20.12.2002)
22 neu gegründete Pensionskassen zum
Geschäftsbetrieb zugelassen worden.
Hiervon werden 21 Pensionskassen in
der Rechtsform der Aktiengesellschaft
betrieben. 10 Pensionskassen bieten eine
fondsgebundene Lebensversicherung an,
für das Rückdeckungsgeschäft erfolgte
keine gesonderte Zulassung.

Das Erscheinungsbild der Pensionskas-
sen ist bislang geprägt durch die traditio-
nellen Firmenpensionskassen und die
unabhängigen, überbetrieblichen Pensi-
onskassen.
Mit dem Auftreten des neuen Typus von
Pensionskassen wird das Erscheinungs-
bild vielfältiger werden und zu einer mehr
differenzierten Wahrnehmung der Pensi-
onskassen führen. Dies gilt insbesondere
vor dem Hintergrund der Ausbreitung der
tariflichen Altersversorgung. Hier haben
sich die Pensionskassen neuen Typs ne-
ben den Firmenpensionskassen bereits
im Wettbewerb mit den anderen Durch-
führungswegen der kapitalgedeckten be-
trieblichen Altersversorgung etabliert und
in einzelnen Branchenlösungen als der
bevorzugte Durchführungsweg durchge-
setzt.

Auch die Sicherheit der Kapitalanlagen
und die Beaufsichtigung der Kapitalanla-
gepolitik durch die BAFin haben mit zu

dem Erfolg der Pensionskassen beigetra-
gen. Die aktuellen Entwicklungen an den
Kapitalmärkten haben deutlich aufge-
zeigt, dass insbesondere den als beson-
ders chancenreich eingestuften Anlage-
klassen ebenso höhere Risiken gegen-
überstehen. So manche im Wettbewerb
publizierten Renditeannahmen haben
sich im Nachhinein als von eher „heroi-
scher Natur“ erwiesen.

Für die Kapitalanlagetätigkeit der Pensi-
onskassen gilt neben dem Versiche-
rungsaufsichtsgesetz insbesondere die
Kapitalanlageverordnung, das Anlage-
rundschreiben R 29/2002 (VA) und das
Berichtsrundschreiben R 30/2002 (VA).

Die negative Entwicklung an den Aktien-
märkten, das Anhalten der Niedrig-
zinsphase sowie die zunehmende Volati-
lität an den Kapitalmärkten ist auch an
den Pensionskassen nicht spurlos vor-
beigegangen. Bei einem Fortdauern der
gegenwärtigen, für die Versicherungsun-
ternehmen negativen Kapitalmarktbedin-
gungen werden sich die erzielbaren über-
rechnungsmäßigen Erträge künftig deut-
lich verringern. Dies sollte im Sinne einer
sachlichen und offenen Informationspoli-
tik sowohl gegenüber den Versicherten
als auch den Arbeitgebern deutlich und
offen kommuniziert werden.

Vergleicht man die Situation in Deutsch-
land mit der in den Ländern, die bereits
früher mit dem Aufbau einer kapitalge-
deckten betrieblichen Altersversorgung
begonnen haben, so stehen wir ganz of

Kapitalanlagen der Pensionskassen
Stand: 30.06.2002
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fensichtlich erst am Beginn einer Neuori-
entierung.
Mit dem eingeleiteten Umbau nimmt auch
die Verantwortung der an der Alterssiche-
rung Beteiligten für deren Weiterentwick-
lung zu. Hierzu gehören in erster Linie die
Beitragszahler, also Arbeitnehmer und
Arbeitgeber, insbesondere aber auch der
Gesetzgeber und die Tarifvertragspartei-
en. Diese müssen die arbeits- und steuer-
rechtlichen Rahmenbedingungen dafür
schaffen, dass die externe kapitalge-
deckte betriebliche Altersversorgung ei-
nen nachhaltigen Ausbau erfährt. Hierzu
gehört auch die Verantwortung dafür,
dass vorrangig in der zweiten Säule tat-
sächlich auch eine nachhaltige Alterssi-
cherung der Arbeitnehmer und deren An-
gehörigen durch lebenslange Leibrenten,
Hinterbliebenen- und Invaliditätsschutz
erfolgt. Dies ist vor dem Hintergrund der
aktuellen Diskussion über einen Umbau
der gesetzlichen Alterssicherungssyste-
me notwendiger denn je. 

Für die Pensionskassen bedeuten die
sich abzeichnenden Entwicklungen
ebenfalls ein mehr an Verantwortung und
Herausforderungen. Produkt- und Ergeb-
nisvergleiche werden ebenso zunehmen

wie das Informationsbedürfnis der Versi-
cherten und der Trägerunternehmen.
Volatilere Kapitalmärkte führen zu einem
deutlichen Anstieg der Anforderungen an
das Asset-Liability-Management und an
die Berichtspflichten gegenüber der BA-
Fin, z.B. durch die Einführung von
Stresstests. In dem Maße, wie die be-
triebliche Altersversorgung an Gewicht
zunimmt, zeichnet sich zudem ab, dass
auch die Anforderungen durch den Ge-
setzgeber an die Flexibilität der Pensi-
onskassen hinsichtlich der Übertragbar-
keit von Anwartschaften und Ansprüchen
steigen wird.

Die Pensionskassen müssen und werden
sich den neuen Herausforderungen und
der damit verbundenen Verantwortung
stellen. Dass die Pensionskassen in der
Lage sind, neue Herausforderungen um-
zusetzen und zu bewältigen, dafür steht
der bisherige Erfolg und die lange Traditi-
on der Pensionskassen als Spezialist für
die Durchführung der externen kapitalge-
deckten betrieblicher Altersversorgung
und lässt diese mit Zuversicht in die Zu-
kunft blicken.

Quelle: Pensionskassen - 1. Auflage März 2003, Einleitung
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